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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droit pénal

Die Definition der Vergewaltigung im Schweizer Strafgesetzbuch schliesst Männer als
Opfer aus, beschränkt sich auf den Beischlaf im engeren Sinne und ist somit veraltet.
Mit einer Standesinitiative regte der Kanton Genf eine Erweiterung des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung an, sodass dieser auch männliche Personen als Opfer zulässt und
andere Formen der gewaltsamen sexuellen Penetration als den Beischlaf in den
Tatbestand einschliesst. Im Februar 2015 gab die RK-SR dem Vorstoss mit 12 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Die RK-NR stimmte im Juni mit 15 zu 6 Stimmen
bei einer Enthaltung zu. 1

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 26.06.2015
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.301 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Genfer Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung im Strafgesetzbuch um weitere zwei Jahre. Die geforderten
Anpassungen am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der
hängigen Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 2

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 04.06.2019
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der Genfer
Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes der Vergewaltigung im
Strafgesetzbuch erneut um zwei Jahre. Das Anliegen sei Gegenstand der laufenden
Revision des Sexualstrafrechts; deren Abschluss soll abgewartet werden, bevor mit der
Standesinitiative weiter verfahren wird, erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der
zuständigen RK-SR. 3

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 15.09.2021
KARIN FRICK

Im November 2020 äusserte der Kanton Genf mittels Standesinitiative die Forderung,
eine Revision des Sexualstrafrechts vorzunehmen. Konkret müssten die Bestimmungen
des Sexualstrafrechts so geändert werden, dass die Verletzung der sexuellen Integrität
bereits beim fehlenden Einverständnis ansetze, die beiden Tatbestandsmerkmale der
Gewalt und Drohung gestrichen und ein Straftatbestand der sexuellen Belästigung
geschaffen werde. Die strafrechtliche Ahndung sexueller Gewalt und Belästigung sei ein
öffentliches Interesse und dürfe nicht vernachlässigt werden, damit solches Verhalten
nicht ungestraft bleibe. Obschon die Schweiz 2018 mit der Ratifizierung der Istanbul-
Konvention den richtigen Weg eingeschlagen habe, setze das Schweizer Strafrecht –
anders als in der Konvention vorgesehen – noch immer das Tatbestandsmerkmal der
Unfähigkeit zum Widerstand voraus. Dies führe dazu, dass von den 22 Prozent der
Frauen, welche in ihrem Leben bereits Opfer von Eingriffen in die sexuelle Integrität
geworden seien, dies nur 8 Prozent der Polizei meldeten. Ein nicht vorliegendes
Einverständnis müsse zur Erfüllung dieses Tatbestands allerdings ausreichen, so der
Kanton. 
Die RK-SR beantragte ihrem Rat im November 2021 einstimmig, der Standesinitiative
keine Folge zu geben. In ihrem Bericht begründete sie dies damit, dass sie auf Basis der
abgeschlossenen Vernehmlassung zur Sexualstrafrechtsrevision bereits einen Entwurf
ausarbeite und es als wenig sinnvoll erachte, parallel noch weitere Anpassungen in
diesem Bereich vorzunehmen. Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS) fügte im
Ratsplenum an, dass das Anliegen sicherlich in der zu erwartenden kontroversen
Debatte über die Revision des Sexualstrafrechts zur Diskussion kommen werde. Die
Kantonskammer folgte dem Antrag ihrer Kommission stillschweigend und gab der
Standesinitiative in der Wintersession 2021 keine Folge. 4

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.12.2021
CATALINA SCHMID
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Da der Rechtsbegriff der Vergewaltigung in den Artikeln 198 und 190 StGB im Rahmen
der Revision des Sexualstrafrechts neu definiert werden würde, sah die RK-SR im April
2022 keinen weiteren Handlungsbedarf und beantragte ihrem Rat die Abschreibung der
entsprechenden Genfer Standesinitiative. Die Kantonskammer stimmte diesem Antrag
in der Sommersession 2022 stillschweigend zu. 5

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 13.06.2022
KARIN FRICK

In der Wintersession 2022 stimmte auch der Nationalrat dem Verdikt seiner
Schwesterkammer zu und schrieb die Standesinitiative des Kantons Genf betreffend die
Neudefinition des Rechtsbegriffs der Vergewaltigung stillschweigend ab. Über das
Anliegen werde im Zuge der Revision des Sexualstrafrechts entschieden, weshalb eine
separate Vorlage zur Umsetzung der Standesinitiative nicht angezeigt sei, begründete
die RK-NR den entsprechenden Antrag. 6

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.12.2022
KARIN FRICK

Wie zuvor der Ständerat erachtete es in der Wintersession 2022 auch der Nationalrat
als nicht angezeigt, die Genfer Standesinitiative für eine Revision der strafrechtlichen
Bestimmungen über die Verletzung der sexuellen Integrität umzusetzen. Über das
Anliegen werde im Zuge der Revision des Sexualstrafrechts materiell entschieden,
erläuterte die RK-NR. Stillschweigend gab die grosse Kammer der Initiative keine Folge
und erledigte sie damit. 7

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 16.12.2022
KARIN FRICK

Criminalité

Eine Motion Amherd (cvp, VS) fordert die Unterzeichnung des Übereinkommens des
Europarates zum Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch sowie
die notwendigen gesetzgeberischen Massnahmen zu treffen, damit die
Inanspruchnahme der Prostitution von Minderjährigen unter Strafe gestellt wird. Die
Motion wurde nach der Zustimmung beider Kammern an den Bundesrat überwiesen.
Mit der Annahme der Motion wurde dem Anliegen der Standesinitiativen aus Wallis
(10.320) und Genf (10.311) entsprochen, weshalb den beiden keine Folge gegeben
wurde. Das EJPD gab infolge die Genehmigung und den Vorentwurf der Umsetzung des
Übereinkommens bis Ende November in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht vor,
dass künftig die Indienstnahme von sexuellen Diensten von unter 18-jährigen aber über
16-jährigen unter Strafe gestellt wird. Der Minderjährige bleibt hingegen straflos. Auch
am Alter der sexuellen Mündigkeit von 16 Jahren wird nichts geändert. 8

MOTION
DATE: 07.06.2011
NADJA ACKERMANN

Das Verbot der Prostitution von Minderjährigen blieb auch nach der im Vorjahr
überwiesenen Motion Amherd (cvp, VS), welche die Unterzeichnung der
Lanzarotekonvention und die Strafbarkeit der Inanspruchnahme der Prostitution von
Minderjährigen forderte, ein Thema. Dieselben Forderungen wie die Motion Amherd
hatten zwei gleichlautende, parlamentarische Initiativen Galladé (sp, ZH) (10.435) und
Barthassat (cvp, GE) (10.439). Nachdem sie beide vom Nationalrat angenommen wurden,
lehnte sie der Ständerat mit dem Argument ab, dass sich das Parlament nicht parallel zu
den laufenden Arbeiten des Bundesrates mit dem Thema beschäftigen solle. Mit
demselben Argument hielt er auch an seinem Entschluss fest, den beiden
Standesinitiativen Wallis (10.320) und Genf (10.311) zu diesem Problem keine Folge zu
geben. 9

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.09.2012
NADJA ACKERMANN

Politique sociale
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Groupes sociaux

Femmes et politique de parité

Par 91 voix contre 86 et 9 abstentions, le Conseil national a refusé d'entrer en matière
sur une initiative cantonale genevoise, qui demandait d'inscrire le harcèlement sexuel
dans la liste des discriminations pour lesquelles s'allège le fardeau de la preuve dans la
loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg). La CSEC-CN a estimé, par 14
voix contre 10, que l'inscription dans la loi serait une insécurité supplémentaire pour
l'employeur, sans véritablement avoir de conséquence directe sur la personne
harceleuse. Dans le cadre d'une telle affaire, l'employeur doit prouver qu'il a mis en
place des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Or, il est, selon la commission,
toujours très difficile de prouver qui était au courant des faits de harcèlement. Seuls le
parti socialiste et le groupe des Verts se sont montrés unanimes sur la question, les
autres groupes ont agi en ordre dispersé, avec cependant une nette tendance
d'opposition de la part de l'UDC, du PLR et du groupe du centre. 10

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 17.12.2020
SOPHIE GUIGNARD

Auch der Ständerat stellte sich in der Frühjahrssession 2021 dagegen, dass sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz als eine derjenigen Diskriminierungen eingestuft wird, für
die die Beweislast erleichtert wird. Mit 28 zu 13 Stimmen folgte er damit seiner
Kommissionsmehrheit, die argumentierte, die bestehende rechtliche Sorgfaltspflicht
der Arbeitgebenden sei ausreichend. Zudem seien Beweislasterleichterungen nicht
zielführend, da sie ohne Konsequenzen für die belästigende Person blieben. Eine
Kommissionsminderheit hatte vergeblich die Ansicht vertreten,
Beweislasterleichterungen seien eine wirksame Massnahme zur Bekämpfung von
sexueller Belästigung. Mit dem ständerätlichen Entscheid wurde die Standesinitiative
des Kantons Genf somit erledigt. 11

INITIATIVE D’UN CANTON
DATE: 18.03.2021
MARLÈNE GERBER

Enfants et jeunesse

Der Ständerat debattierte als Zweitrat im Juni ein Anliegen von Nationalrätin Amherd
(cvp, VS) – die Motion mit der Forderung nach der Unterzeichnung des
Europaratsübereinkommens zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und
sexuellem Missbrauch. Zudem sollen Freier, welche Dienstleistungen von
minderjährigen Prostituierten in Anspruch nehmen, bestraft werden können. Die
Motion soll damit der Eindämmung der Kinderprostitution dienen. Neben dem
Nationalrat 2010 befürworteten auch der Bundesrat, die Polizei und die Kantone die
Motion. Der Ständerat schloss sich dieser Haltung an und überwies die Motion an den
Bundesrat. Die kleine Kammer verzichtete darauf, zwei Standesinitiativen aus Genf und
Wallis Folge zu geben, die durch die Überweisung der Motion gegenstandslos geworden
waren. 12

MOTION
DATE: 07.06.2011
ANITA KÄPPELI

En 2010, le Conseil national avait accepté une motion Amherd (pdc, VS) « Mieux lutter
contre la prostitution enfantine ». En 2011, le Conseil des Etats avait suivi cet avis. Il
avait traité dans le même temps deux initiatives cantonales émanant du Valais et de
Genève ayant le même objet. Les sénateurs avaient alors refusé de donner suite à ces
initiatives, la motion Amherd acceptée satisfaisant le but des deux initiatives
cantonales. En 2012, le Conseil national a examiné ces deux initiatives cantonales, ainsi
que deux initiatives parlementaires Galladé (ps, ZH) et Barthassat (pdc, GE) ayant le
même objet. A l’inverse du Conseil des Etats, le Conseil national a donné suite aux
quatre initiatives. Cette acceptation massive s’explique par la volonté du Conseil
national de mettre le gouvernement sous pression afin de mettre fin à l’exception
helvétique, puisque la Suisse est le seul pays européen à permettre la prostitution de
mineurs. De retour à la chambre haute, les quatre initiatives ont été refusées afin
d’éviter un travail en parallèle entre le Conseil fédéral et les chambres parlementaires,
la motion Amherd ayant été acceptée en 2011. En juillet, le Conseil fédéral a cependant
proposé au parlement de classer cette motion Amherd. En effet, le Gouvernement a
présenté un message au parlement en vue d’approuver la Convention du Conseil de
l’Europe sur la protection des enfants contre l‘exploitation et les abus sexuels
(convention de Lanzarote). La mise en œuvre de cette convention, qui demande
notamment une modification du code pénal, répondra ainsi aux revendications de la
motion Amherd. Le Conseil des Etats a accepté le projet en y apportant de légères
modifications. Le Conseil national devra également se prononcer sur le sujet. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.09.2012
EMILIA PASQUIER
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